
H i n w e i s z e t t e l  

Anfrage/Anregung 
aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Rheine am 13.11.2018 

Name: Gabriele Leskow Datum: 13.11.2018 

Mitglied des: Haupt- und Finanzausschusses 

Sachverhalt: 

Frau Leskow fragt an, ob das Gebäude auf dem Kasernengelände an der Catenhorner Straße be-
legt sei. 
 
Herr Gausmann teilt mit, dass sich in dem Gebäude die neue Obdachlosenwohnung befinde. Ob 
diese bereits belegt sei, könne er nicht sagen. Eine Information dazu werde nachgereicht.   

S t a d t   R h e i n e   Rheine, 15.11.2018 
Der Bürgermeister 
FB 7- see 

Von der Verwaltung auszufüllen! 

VV II 

im Hause 

mit der Bitte um unverzügliche weitere Veranlassung bzw. Bearbeitung und urschriftliche Mittei-
lung an den Fachbereich 7 über das Veranlasste bis zum 27.11.2018 übersandt. 

Sollte dem/der Unterzeichner(in) bis zum o. g. Termin bzw. bis montags vor der nächsten Sitzung 
keine Rückantwort vorliegen, wird in dem entsprechenden Gremium berichtet, dass seitens des 
Fachbereiches keine Stellungnahme abgegeben wurde. 

Im Auftrag 

gez. Julia Seebeck 



S t a d t   R h e i n e   Rheine, 26.11.2018 
Der Bürgermeister 
FB  
 
 

Von der Verwaltung auszufüllen! 

Fachbereich 7 

im Hause 

Stellungnahme 

 Angehängte Anfrage/Anregung wurde erledigt durch 

 telefonische Mitteilung an Antragsteller(in) 

 schriftliche Nachricht an Antragsteller(in) – siehe Anlage 

 Eine unverzügliche Erledigung ist nicht möglich, weil … 
(weiteres beabsichtigtes Verfahren) 

      

 Antragsteller(in) wurde schriftlich/telefonisch in diesem Sinne informiert. Die Stellung-
nahme wird so schnell wie möglich nachgereicht. 

 Der Niederschrift zur Sitzung soll folgende Stellungnahme beigefügt werden: 

Eine Belegung ist bislang nicht erfolgt. Die dafür vorgesehenen Bewohner, die an anderer 
Stelle ebenfalls an der Catenhorner Str. wohnen, haben das Angebot bislang nicht ange-
nommen.  
Sie wurden mittlerweile per Verwaltungsakt zur Räumung der alten Unterkunft aufgefor-
dert.  

Zeitaufwand für die Bearbeitung:                                   Sachbearbeiter(in), –   

 Eine schriftliche Stellungnahme wird bis spätestens montags vor der nächsten 
Sitzung der Schriftführerin/dem Schriftführer für den mündlichen Bericht in der Sitzung zuge-
stellt. 

 
 


